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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1987

Norm

VerG §4 Abs2 lite

Rechtssatz

Bei der Wahl der Organe der Vereinsleitung muß die Stimmabgabe mangels anderslautender Wahlordnung den

Wählerwillen eindeutig zum Ausdruck bringen; dies ist bei handschriftlicher Eintragung des Namens der Fall, auch

wenn der vom Wahlkomitee vorgedruckte Name nicht gestrichen wird.
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